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Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 

Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstr. 39, 40213 Düsseldorf schriftlich, in

elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den

Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen (Elektronische Rechts-

verkehrsverordnung Verwaltungs- und Finanzgerichte - ERVVO VG/FG) oder zur Niederschrift des 

Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen.

Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so 

würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet.

Duisburg, den 25. Juli 2016

Der Oberbürgermeister

Im Auftrag

Schulz

Auskunft erteilt:

Frau Hohnen

Tel.-Nr.: 0203/283-6712

Bekanntmachung verschiedener Gebäude(um)nummerierungen

Aus verwaltungstechnischen Gründen waren folgende Gebäude(um)nummerierungen erforderlich:

Gemarkung Duisburg:

Mercatorstraße 17 und 19 wird Portsmouthplatz 1

(Hauptbahnhof)

Mercatorstraße 13 und 15 wird Portsmouthplatz 5

(Hotel)

Gemarkung Meiderich:

Emmericher Straße 108 wird Emmericher Straße 108

und 

Am Alten Viehhof 2

Inhalt

Amtliche
Bekanntmachungen
Seiten 199 bis 231
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Geltungsbereich des BebauungsplanesGeltungsbereich des BebauungsplanesGeltungsbereich des Bebauungsplanes

Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bau-

leitplanung gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Bau-

gesetzbuch (BauGB) zugleich als Unter-

richtung der Einwohnerinnen und Einwoh-

ner gemäß § 23 Gemeindeordnung

Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

Am 01.09.2016 um 16.00 Uhr im Bezirks-

rathaus Hamborn, „Großer Sitzungssaal“

Zimmer 101, Duisburger Straße 213,

47166 Duisburg, wird der nachstehend

aufgeführte Planentwurf in einer öffent-

lichen Sitzung der Bezirksvertretung 

Hamborn vorgestellt.

Bebauungsplan Nr. 688 A 1. Änderung 

-Marxloh- „Kopernikusstraße“ 

Ziel und Zweck des Planentwurfs:

In diesem Bauleitplanverfahren sollen die

planungsrechtlichen Festsetzungen des

Bebauungsplanes Nr. 688 A -Marxloh- 

dahingehend geändert werden, dass Bau-

recht auch für Mehrfamilienhäuser ge-

schaffen wird.

Anschließend besteht die Gelegenheit,

sich zu dem Entwurf zu äußern und 

diesen mit der Verwaltung zu erörtern.

Der erwähnte Planentwurf kann von 

Donnerstag, den 25.08.2016 bis 

Mittwoch, den 31.08.2016 – 5 Werktage

vor dem Anhörungstag – im Bezirksamt

Hamborn, Zimmer 1, im Bürgerservice,

Duisburger Straße 213, 47166 Duisburg,

montags bis mittwochs in der Zeit von

8:00 bis 16:00 Uhr, donnerstags in der

Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr und freitags

in der Zeit von 8:00 bis 16:00 Uhr 

sowie eine Stunde vor Beginn der öffent-

lichen Sitzung im Zimmer 108 des Bezirks-

rathauses Hamborn eingesehen werden.

Der Entwurf ist auch im Internet unter der 

Adresse 

www.duisburg.de/stadtentwicklung

unter ‘Aktuelles’ oder im Menüpunkt 

‘Planen’ in der Rubrik aktuelle Bauleitpla-

nung einzusehen.

Duisburg, den 27. Juli 2016 

Der Oberbürgermeister

Im Auftrag

Trappmann

Auskunft erteilt: 

Frau Lebiadzenka

Tel.-Nr.: 0203/283-3416
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Widmung von öffentlichen Verkehrs-

flächen in Duisburg-Röttgersbach

Gemäß § 6 Abs. 1 des Straßen- und 

Wegegesetzes des Landes Nordrhein-

Westfalen (StrWG NW) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 23. September

1995 (GV. NRW. 1995, S. 1028) unter Be-

rücksichtigung der bis heute erfolgten 

Änderungen wird mit dem auf die öffent-

liche Bekanntmachung folgenden Tag die

Straße Fahrner Bruch gemäß dem zu 

dieser Veröffentlichung gehörenden Lage-

plan als Gemeindestraße für den öffent-

lichen Verkehr gewidmet.

Die Widmung erfolgt unbeschränkt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Widmung kann innerhalb eines

Monats nach öffentlicher Bekannt-

machung Klage erhoben werden. Die 

Klage ist schriftlich oder in elektronischer

Form nach Maßgabe der Verordnung über

den elektronischen Rechtsverkehr bei den

Verwaltungsgerichten und den Finanz-

gerichten im Lande Nordrhein-Westfalen

(Elektronische Rechtsverkehrsverordnung

Verwaltungs- und Finanzgerichte - ERVVO

VG/FG) einzulegen und an das Verwal-

tungsgericht Düsseldorf, Bastionstr. 39,

40213 Düsseldorf zu richten.

Die Klage kann auch zur Niederschrift des

Urkundsbeamten der Geschäftsstelle er-

klärt werden. Der Klageschrift sollten nach

Möglichkeit zwei Abschriften beigefügt

werden.

Duisburg, den 01. August 2016

Der Oberbürgermeister

Im Auftrag

Geer

Auskunft erteilt:

Herr Tönnißen

Tel.-Nr.: 0203/283-3360
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Einziehung von öffentlichen Verkehrs-

flächen in Duisburg-Beeck

Es ist beabsichtigt, die 

Hubertusstraße von Friedrich-Ebert-Straße

bis 30 m in Richtung Westen 

Nattenbergshof von Alsumer Straße bis

Parkplatzzufahrt

Nattenbergshof von Heckershof bis 

Haus-Nr. 12 einschließlich

Heckershof von Alsumer Straße bis 

Nattenbergshof

(Flächendarstellung im zu dieser Ver-

öffentlichung gehörenden Lageplan)

gemäß § 7 Abs. 1 des Straßen- und

Wegegesetzes des Landes Nordrhein-

Westfalen (StrWG NW) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 23. September

1995 (GV. NRW. 1995, S. 1028) unter

Berücksichtigung der bis heute erfolgten

Änderungen einzuziehen.

Die Begründung dieser Maßnahme liegt

während der nächsten drei Monate vom

Tage der Bekanntmachung an während

der Dienststunden im Verwaltungsge-

bäude des Amtes für Baurecht und

Bauberatung, Friedrich-Albert-Lange-

Platz 7, Eingang Moselstraße 42, 47051

Duisburg, Zimmer E 24, zur Einsicht offen.

Die beabsichtigte Einziehung wird hiermit

gemäß § 7 Abs. 4 des Straßen- und

Wegegesetzes des Landes Nordrhein-

Westfalen öffentlich bekanntgemacht.
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Einwendungen gegen das Vorhaben 

können während der nächsten drei

Monate vom Tage der Bekanntmachung

an bei dem Oberbürgermeister der Stadt

Duisburg, Amt für Baurecht und 

Bauberatung, Friedrich-Albert-Lange-

Platz 7, Eingang Moselstraße 42, 47049

Duisburg, schriftlich oder zur Niederschrift

vorgebracht werden.

Duisburg, den 01. August 2016

Der Oberbürgermeister

Im Auftrag

Geer

Auskunft erteilt:

Herr Tönnißen

Tel.-Nr.: 0203/283-3360
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Zustellung durch öffentliche Bekannt-

machung

Der an Herrn Remon M Olyve, zuletzt

wohnhaft Ledaplatnsoen 12, NL-7321 ER

APELDOORN, gerichtete Bußgeldbescheid

vom 02.06.2016, Aktenzeichen

222002395464 SB110, wird gemäß §§ 1

und 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen

(Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom

07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in Verbin-

dung mit § 4 der Verordnung über die 

öffentliche Bekanntmachung von kommu-

nalem Ortsrecht (BekanntmVO) vom

26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) in der 

jeweils geltenden Fassung durch öffent-

liche Bekanntmachung zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim 

Bürger- und Ordnungsamt, Königstraße

63-65, 47051 Duisburg, Zimmer 305,

werktags, außer samstags, in der Zeit von

8.00 Uhr bis 16.00 Uhr zur Abholung 

bereit. Es gilt zwei Wochen nach dieser

Bekanntmachung als zugestellt.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch

die Zustellung durch öffentliche Bekannt-

machung Fristen in Gang gesetzt werden

können, nach deren Ablauf Rechtsverluste

drohen können.

Duisburg, den 18. Juli 2016 

Der Oberbürgermeister

Im Auftrag

Krause

Auskunft erteilt:

Herr Schlieben

Tel.-Nr.: 0203/283-6769

Zustellung durch öffentliche Bekannt-

machung

Der an Marius Marin, zuletzt wohnhaft

Dahlstr. 7, 47169 Duisburg, gerichtete

Bußgeldbescheid vom 18.05.2016, Akten-

zeichen 223006501402 SB121, wird ge-

mäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustel-

lungsgesetzes für das Land Nordrhein-

Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG

NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94)

in Verbindung mit § 4 der Verordnung

über die öffentliche Bekanntmachung von

kommunalem Ortsrecht (BekanntmVO)

vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) in der

jeweils geltenden Fassung durch öffent-

liche Bekanntmachung zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim 

Bürger- und Ordnungsamt, Königstraße

63-65, 47051 Duisburg,  Zimmer 435,

werktags, außer samstags, in der Zeit von

8:00 Uhr bis 16:00 Uhr zur Abholung 

bereit. Es gilt zwei Wochen nach dieser

Bekanntmachung als zugestellt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch

die Zustellung durch öffentliche Bekannt-

machung Fristen in Gang gesetzt werden

können, nach deren Ablauf Rechtsverluste

drohen können. 

Duisburg, den 20. Juli 2016

Der Oberbürgermeister

Im Auftrag

Schubert

Auskunft erteilt: 

Herr Weier

Tel.-Nr.: 0203/283-5896  

Zustellung durch öffentliche Bekannt-

machung

Der an Herrn Marco Mörchel, zuletzt

wohnhaft Wilhelmstr. 43, 44575 Castrop-

Rauxel, gerichtete Bußgeldbescheid vom

19.07.2016, Aktenzeichen

222501073411 SB107, wird gemäß §§ 1

und 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen

(Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom

07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in Verbin-

dung mit § 4 der Verordnung über die 

öffentliche Bekanntmachung von kommu-

nalem Ortsrecht (BekanntmVO) vom

26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) in der 

jeweils geltenden Fassung durch öffent-

liche Bekanntmachung zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim 

Bürger- und Ordnungsamt, Königstraße

63-65, 47051 Duisburg, Zimmer 325,

werktags, außer samstags, in der Zeit von

8.00 Uhr bis 16.00 Uhr zur Abholung 

bereit. Es gilt zwei Wochen nach dieser

Bekanntmachung als zugestellt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch

die Zustellung durch öffentliche Bekannt-

machung Fristen in Gang gesetzt werden

können, nach deren Ablauf Rechtsverluste

drohen können.

Duisburg, den 28. Juli 2016 

Der Oberbürgermeister

Im Auftrag

Schubert

Auskunft erteilt:

Frau Pape

Tel.-Nr.: 0203/283-4673
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Zustellung durch öffentliche Bekannt-

machung

Die an Herrn Jorge Enrique Rios Valencia,

zuletzt wohnhaft: Goethestr. 3 in 47166

Duisburg, gerichtete Ordnungsverfügung

vom 29.07.2016, Aktenzeichen 

32-31-3 Kra AW 11/16, wird gemäß §§ 1

und 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen

(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW)

vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in Ver-

bindung mit § 4 der Verordnung über die 

öffentliche Bekanntmachung von kommu-

nalem Ortsrecht (BekanntmVO) vom

26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) in der 

jeweils geltenden Fassung durch öffent-

liche Bekanntmachung zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim 

Bürger- und Ordnungsamt, Königstraße

63-65, 47051 Duisburg, Zimmer 242

werktags, außer samstags, in der Zeit von

8.00 Uhr bis 16.00 Uhr zur Abholung 

bereit. Es gilt zwei Wochen nach dieser

Bekanntmachung als zugestellt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch

die Zustellung durch öffentliche Bekannt-

machung Fristen in Gang gesetzt werden

können, nach deren Ablauf Rechtsverluste

drohen können. 

Duisburg, den 01. August 2016 

Der Oberbürgermeister

Im Auftrag

Lottkus

Auskunft erteilt: 

Frau Krapp

Tel.-Nr.: 0203/283-4531
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Ungültigkeitserklärung eines Dienstaus-

weises

Der Dienstausweis Nr. 61/226, ausgestellt

am 10.08.2007 für die Mitarbeiterin 

Christine Lebiadzenka, geb. am

01.05.1981, ist verloren gegangen. Er

wird hiermit für ungültig erklärt.

Duisburg, den 18. Juli 2016

Der Oberbürgermeister

Im Auftrag

Kirchesch

Auskunft erteilt:

Frau Agus

Tel.-Nr.: 0203/283-3429

Bekanntmachungen der Sparkasse 

Duisburg

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das

Sparkassenbuch Nr. 3237055326 

(alt 137055323) der Sparkasse Duisburg

für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber

des Sparkassenbuches wird hiermit aufge-

fordert, binnen drei Monaten seine Rechte

unter Vorlegung des Sparkassenbuches

anzumelden, da andernfalls das Sparkas-

senbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 15. Juli 2016

Sparkasse Duisburg

Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers sollen

die Sparkassenbücher Nr. 3200455321,

3200569014 der Sparkasse Duisburg für

kraftlos erklärt werden. Der Inhaber der

Sparkassenbücher wird hiermit aufgefor-

dert, binnen drei Monaten seine Rechte

unter Vorlegung der Sparkassenbücher

anzumelden, da andernfalls die Sparkas-

senbücher für kraftlos erklärt werden.

Duisburg, den 18. Juli 2016

Sparkasse Duisburg

Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3200922486 der

Sparkasse Duisburg wurde heute für kraft-

los erklärt.

Duisburg, den 19. Juli 2016

Sparkasse Duisburg

Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das

Sparkassenbuch Nr. 3221117462 

(alt 121117469) der Sparkasse Duisburg

für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber

des Sparkassenbuches wird hiermit aufge-

fordert, binnen drei Monaten seine Rechte

unter Vorlegung des Sparkassenbuches

anzumelden, da andernfalls das Sparkas-

senbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 19. Juli 2016

Sparkasse Duisburg

Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das

Sparkassenbuch Nr. 3202701045 der

Sparkasse Duisburg für kraftlos erklärt

werden. Der Inhaber des Sparkassen-

buches wird hiermit aufgefordert, binnen

drei Monaten seine Rechte unter Vorle-

gung des Sparkassenbuches anzumelden,

da andernfalls das Sparkassenbuch für

kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 22. Juli 2016

Sparkasse Duisburg

Der Vorstand
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Auf Veranlassung des Gläubigers soll das

Sparkassenbuch Nr. 3202540344 der

Sparkasse Duisburg für kraftlos erklärt

werden. Der Inhaber des Sparkassen-

buches wird hiermit aufgefordert, binnen

drei Monaten seine Rechte unter Vorle-

gung des Sparkassenbuches anzumelden,

da andernfalls das Sparkassenbuch für

kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 25. Juli 2016

Sparkasse Duisburg

Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das

Sparkassenbuch Nr. 3260083369 

(alt 160083366) der Sparkasse Duisburg

für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber

des Sparkassenbuches wird hiermit aufge-

fordert, binnen drei Monaten seine Rechte

unter Vorlegung des Sparkassenbuches

anzumelden, da andernfalls das Sparkas-

senbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 28. Juli 2016 

Sparkasse Duisburg

Der Vorstand

Konzernabschluss zum 31.12.2013 der

Wirtschaftsbetriebe Duisburg – Anstalt des

öffentlichen Rechts

Der Rat der Stadt Duisburg hat in seiner

Sitzung am 20.06.2016 die am

16.06.2016 durch den Verwaltungsrat er-

folgte Billigung des Konzernabschlusses

zum 31. Dezember 2013 und des Kon-

zernlageberichts für das Wirtschaftsjahr

2013 der Wirtschaftsbetriebe Duisburg -

AöR zustimmend zur Kenntnis genom-

men. 

Der Konzernabschluss der Wirtschaftsbe-

triebe Duisburg – Anstalt des öffentlichen

Rechts liegt vom Tage der Veröffent-

lichung während der Dienststunden im

Verwaltungsgebäude der Wirtschaftsbe-

triebe Duisburg – Anstalt des öffentlichen

Rechts, Schifferstr. 190, 47059 Duisburg,

zur Einsicht offen.

Die mit der Prüfung des Konzernjahresab-

schlusses und des Konzernlageberichtes

beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft PKF FASSELT SCHLAGE, Duisburg,

hat nach dem Ergebnis der Prüfung am

17.03.2016 den folgenden uneinge-

schränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprü-

fers

Wir haben den von der Wirtschaftsbetrie-

be Duisburg Anstalt des öffentlichen

Rechts aufgestellten Konzernabschluss 

– bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Ver-

lustrechnung, Anhang, Kapitalflussrech-

nung und Eigenkapitalspiegel und den

Konzernlagebericht für das Wirtschaftsjahr

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 ge-

prüft. Die Aufstellung von Konzernab-

schluss und Konzernlagebericht nach dem

Publizitätsgesetz und den deutschen han-

delsrechtlichen Vorschriften liegt in der

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

der Anstalt. Unsere Aufgabe ist es, auf der

Grundlage der von uns durchgeführten

Prüfung eine Beurteilung über den Kon-

zernabschluss und den Konzernlagebe-

richt abzugeben.

Wir haben unsere Konzernabschlussprü-

fung nach § 317 HGB unter Beachtung

der vom Institut der Wirtschaftsprüfer

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vor-

genommen. Danach ist die Prüfung so zu

planen und durchzuführen, dass Unrich-

tigkeiten und Verstöße, die sich auf die

Darstellung des durch den Konzernab-

schluss unter Beachtung der Grundsätze

ordnungsmäßiger Buchführung und durch

den Konzernlagebericht vermittelten Bil-

des der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage wesentlich auswirken, mit hinreichen-

der Sicherheit erkannt werden. Bei der

Festlegung der Prüfungshandlungen wer-

den die Kenntnisse über die Geschäftstä-

tigkeit und über das wirtschaftliche und

rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die

Erwartungen über mögliche Fehler be-

rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 

werden die Wirksamkeit des rechnungsle-

gungsbezogenen internen Kontrollsystems

sowie Nachweise für die Angaben im

Konzernabschluss und Konzernlagebericht

überwiegend auf der Basis von Stichpro-

ben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-

urteilung der Jahresabschlüsse der in den

Konzernabschluss einbezogenen Unter-

nehmen, der Abgrenzung des Konsolidie-

rungskreises, der angewandten Bilanzie-

rungs- und Konsolidierungsgrundsätze

und der wesentlichen Einschätzungen der

gesetzlichen Vertreter sowie die Würdi-

gung der Gesamtdarstellung des Konzern-

abschlusses und des Konzernlageberichts.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prü-

fung eine hinreichend sichere Grundlage

für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendun-

gen geführt.
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der

bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

entspricht der Konzernabschluss den ge-

setzlichen Vorschriften und vermittelt un-

ter Beachtung der Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung ein den tatsäch-

lichen Verhältnissen entsprechendes Bild

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

des Konzerns. Der Konzernlagebericht

steht in Einklang mit dem Konzernab-

schluss, vermittelt insgesamt ein zutreffen-

des Bild von der Lage des Konzerns und

stellt die Chancen und Risiken der zukünf-

tigen Entwicklung zutreffend dar.“

Duisburg, den 17. März 2016

PKF FASSELT SCHLAGE

Partnerschaft mbB

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

Rechtsanwälte

Dr. Ellerich                         Lickfett           

Wirtschaftsprüfer                Wirtschafts-              

prüferin          

Duisburg, den 25. Juli 2016

Wirtschaftsbetriebe Duisburg – AöR

Thomas Patermann             Uwe Linsen    

Sprecher des Vorstands        Vorstand        



Konzernbilanz zum

A K T I V S E I T E

01.01.2013

EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche

Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten

und Werten 745.246,62 728.348,23

2. Geleistete Anzahlungen 447.090,26 231.307,36

1.192.336,88 959.655,59

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten

einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 115.720.423,71 112.830.653,08

2. Technische Anlagen und Maschinen 39.155.634,20 39.604.938,14

3. Entwässerungsanlagen 480.253.825,25 483.638.983,51

4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 36.480.508,50 35.165.005,44

5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 9.001.157,66 7.597.533,85

680.611.549,32 678.837.114,02

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 296.687,11 296.687,11

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 68.000,00

3. Anteile an assoziierten Unternehmen 17.552.772,00 55.210.139,00

4. Beteiligungen 9.000,00 0,00

5. Ausleihungen an die Stadt Duisburg 2.137.444,75 2.183.190,26

6. Sonstige Ausleihungen 169.461,12 169.504,64

20.165.364,98 57.927.521,01

701.969.251,18 737.724.290,62

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.333.362,14 1.465.407,79

2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 700,00 0,00

3. Fertige Erzeugnisse 47.900,00 67.600,00

4. In Ausführung befindliche Bauaufträge 29.350,00 21.100,00

5. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen -29.350,00 -20.500,00

6. Zum Verkauf gehaltene Grundstücke 831.509,54 0,00

1.381.962,14 2.213.471,68 1.533.607,79

II. Forderungen und sonstige Vermögens-

gegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 7.291.610,13 7.460.089,64

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

EUR 50.853,77

2. Forderungen aus abgegrenzten Einleitungen 29.101.209,34 30.939.187,22

3. Geleistete Abschlagszahlungen -24.022.904,96 -26.203.401,03

5.078.304,38 4.735.786,19

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

EUR 0,00 

4. Forderungen gegen die Gemeinde und Eigenbetriebe 6.539.601,29 7.674.012,78

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

EUR 4.361.720,96 

5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 8.868.468,23 8.479.641,99

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

EUR 0,00 

6. Sonstige Vermögensgegenstände 1.097.664,51 2.114.265,36

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 28.875.648,54 30.463.795,96

EUR 5.112,92 

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 13.919.564,37 9.714.680,60

45.008.684,59 41.712.084,35

C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.051.814,31 1.491.700,17

748.029.750,08 780.928.075,14
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Anlage 1

31. Dezember 2013

P A S S I V S E I T E

01.01.2013

EUR EUR EUR

A. Eigenkapital

I. Stammkapital 128.000.000,00 128.000.000,00

II. Kapitalrücklage 29.305.524,36 66.962.891,36

III. Andere Gewinnrücklagen 16.310.389,48 18.310.389,48

IV. Bilanzgewinn 4.283.264,62 0,00

177.899.178,46 213.273.280,84

B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen 78.120.437,10 79.149.048,76

C. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 

Verpflichtungen 12.450.010,00 11.664.610,00

2. Steuerrückstellungen 564.225,71 864.431,60

3. Sonstige Rückstellungen 20.315.908,56 18.650.816,70

33.330.144,27 31.179.858,30

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 365.599.833,98 367.377.939,82

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

EUR 48.237.826,00 

2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 262.598,57 169.839,41

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

EUR 262.598,57

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8.741.439,45 7.713.726,54

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

EUR 8.577.818,21

4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und 

Eigenbetrieben 56.746.210,97 55.613.941,58

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

EUR 25.538.210,97

5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 

Unternehmen 2.119.615,29 2.465.755,99

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

EUR 2.119.615,29

6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit

denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 2.284.584,54 2.207.744,94

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

EUR 2.284.584,45

7. Sonstige Verbindlichkeiten 22.429.086,29 21.031.492,92

davon aus Steuern EUR 311.567,63 458.183.369,09 456.580.441,20

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

EUR 9.865.390,57

E. Rechnungsabgrenzungsposten 496.621,16 745.446,04

748.029.750,08 780.928.075,14
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